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3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

21.08.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
23.08.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
24.08.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
28.08.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
29.08.2017: Ortschaftsrat Merzien 
30.08.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

21.08.2017 
23.08.2017 
24.08.2017 
28.08.2017 
29.08.2017 
30.08.2017 
19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
entspr. prot. Änd. 
laut BV 
laut BV 
entspr. prot. Änd. 
laut BV 
zurückgestellt 
zurückgestellt

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 3. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr.1 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Regelungsanlass

Anlässlich des Beschlusses des Stadtrates zur 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 22.06.2017 (Beschluss-Nr.: 2017/StR/19/010) kamen weitere 
Änderungswünsche aus der Vertretung und der Verwaltung auf, die zum damaligen 
Zeitpunkt nicht mehr umsetzbar waren und mit dieser Vorlage zur Beschlussfassung 
eingebracht werden. 

2. Änderung der Hauptsatzung

a.) § 11 – Einwohnerfragestunde

Aus der Fraktion DIE LINKE kam der Vorschlag, dass in der Hauptsatzung geregelt 
werden sollte, dass in der Einwohnerfragestunde nicht nur Fragen gestellt werden 
können, sondern allgemein auch Anregungen, Probleme usw. angesprochen werden 
können. 

Dieser Vorschlag wird seitens der Verwaltung als rechtlich nicht umsetzbar erachtet. 
§ 28 Abs. 2 KVG LSA benennt die vorgesehene Form der Bürgerbeteiligung explizit 
als „Einwohnerfragestunde“. Zwar soll eine wechselseitige Erörterung zu dem 
jeweiligen Punkt zulässig sein, jedoch ist von dem „Fragerecht jedes Einwohners 
[nicht] die Befugnis [erfasst], eigene politische oder kritische Stellungnahmen 
abzugeben“ (Miller/Wiegand, in: Kommunalverfassungsrecht Sachsen-Anhalt, § 28 
KVG S. 5 – Stand September 2015). 

Um die Rechtsanwendung hinreichend bestimmt vornehmen zu können sowie um 
eine zeitliche Ausuferung der etwaigen Diskussionsbeiträge zu vermeiden, ist eine 
Einschränkung auf die vorgesehene Form der Einwohnerfragestunde aus Sicht der 
Verwaltung beizubehalten.  

b.) Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Grünflächen und 
Spielplätzen 

Bislang war die Zuständigkeit beim BSU in § 6 Abs. 9 Satz 2 Nr. 7 wie folgt geregelt:

„7. Anlegung, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grün- und 
Waldflächen sowie Spielplätzen,“ 

Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen 
an städtischen Grünflächen und Spielplätzen in der Regel um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung. Aus diesem Grunde wird in § 7 Abs. 2 hierfür bis zu einer 
Wertgrenze von 25.000 EUR eine Zuständigkeitsregelung für den Oberbürgermeister 
aufgenommen; die Zuständigkeit des BSU ist insoweit zu präzisieren. Pflege- und 
Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflächen verbleiben in der 
Zuständigkeit des BSU. 

In § 7 Abs. 2 wird folgende Regelung neu aufgenommen:

„27. Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Grünflächen und 
Spielplätzen bis zu einer Wertgrenze von 25.000 EUR.“



§ 6 Abs. 9 Satz 2 Nr. 7 erhält folgende Fassung:

„7. Anlegung und Erweiterung städtischer Grün- und Waldflächen sowie Spielplätzen; 
Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflächen und, soweit es 
nicht in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters nach § 7 Abs. 2 Nr. 27 fällt, an 
städtischen Grünflächen und Spielplätzen,“ 

 

c.) Angelegenheiten des Tierparks

Es soll eine klarstellende Zuständigkeit des SK für Angelegenheiten des Tierparks 
aufgenommen werden, da es hieran bislang gefehlt hat.

In § 6 Abs. 10 wird folgende Regelung neu aufgenommen:

„19. Angelegenheiten des Tierparks.“

d.) Haushaltsrechtliche Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann es vorkommen, dass nach Prüfung 
einzelne Vorgänge periodengerecht einem anderen Haushaltsjahr zugeordnet 
werden müssen. Hierfür müssen dann ggf. über- bzw. außerplanmäßige Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, um die korrekten Aufwandsbuchungen programmseitig 
umzusetzen. Änderungen ergeben sich lediglich in der Ergebnisrechnung; die 
Finanzrechnung bleibt unverändert. Gerade in den ersten doppischen 
Haushaltsjahren ist davon auszugehen, dass vermehr derartige Buchungen 
vorzunehmen sind. Dies sollte in der Verwaltungskompetenz liegen. 

Bislang ist in § 7 Abs. 2 Nr. 15 folgendes geregelt:

„15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
(§ 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen (§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 30.000 
Euro im Einzelfall; ferner über- und außerplanmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der 
Jahresabschlussbuchungen (innerbetriebliche Leistungsverrechnungen und weitere 
zahlungsunwirksame Buchungen),“

Als neue Formulierung wird folgende Fassung vorgeschlagen:

„15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
(§ 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen (§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 30.000 
Euro im Einzelfall; ferner über- und außerplanmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten unabhängig einer Wertgrenze (u.a. Aufwands-
Umbuchungen hinsichtlich einer periodengerechten Zuordnung, innerbetriebliche 
Leistungsverrechnungen und weitere zahlungsunwirksame Buchungen),“ 

Zudem soll eine Zuständigkeitsregelung für den Oberbürgermeister für 



Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung im 
Sinne des § 104 KVG LSA aufgenommen werden.

Hierzu erhält der § 7 Abs. 2 eine neue Nr. 15a:

„15a. Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltsführung (§ 104 KVG LSA), soweit es sich um eine Geschäft der laufenden 
Verwaltung handelt; ohne Wertgrenze, wenn bereits eine rechtliche oder vertragliche 
Verpflichtung zur Leistung besteht; bis zu einer Wertgrenze von 30.000 EUR im 
Einzelfall, wenn diese zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar ist 
sowie über die Fortsetzung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – 
unabhängig einer Wertgrenze -, für die im Haushaltplan eines Vorjahres Planansätze 
oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren,“

e.) Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB

Bei Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB handelt es sich um gebundene 
Entscheidungen, bei denen kein politischer Ermessenspielraum besteht. Aus diesem 
Grunde sollte die Entscheidung hierzu in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters 
fallen.

Daher werden folgende Änderungen vorgeschlagen:

§ 6 Abs. 9 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich im Sinne des 
§ 35 BauGB sowie, soweit die Maßnahmen nicht unter die Zuständigkeit des 
Oberbürgermeisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 8, 17 und 18 fallen, die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben gemäß den §§ 31 bis 34 BauGB für:

a) die Errichtung von Wohngebäuden mit mehr als drei Wohnungen oder 
einem anrechenbaren Bauwert gemäß Bauvorlagenverordnung über 300.000 
Euro, 

b) Nutzungsänderungen von gesamten Grundstücken bzw. Gebäuden, die die 
Gebietscharakteristik gemäß BauNVO beeinflussen, 

c) Vergnügungsstätten gemäß BauNVO, 

d) die Errichtung von Stellplatzanlagen für mehr als 20 Stellplätze, 

e) Vorhaben im Außenbereich,“ 

und § 7 Abs. 2 Nr. 18 erhält folgende Fassung:

„18. geringfügige Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen gültiger 
Bebauungspläne, "Vorhaben- und Erschließungsplänen (§ 31 BauGB) sowie 
geringfügige Abweichungen von sonstigem Ortsrecht gemäß BauGB und BauO 
LSA,“ 

Dieser Vorlage ist eine Synopse als Anlage 2 beigefügt, in der die Neufassung der 
Altfassung gegenüber gestellt wird und Erläuterungen enthalten sind. 

3. Vorschlag der Verwaltung



Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügte 3. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) zu beschließen.
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2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Stadtrat der Stadt 


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 26.09.2017 folgende 3. Änderungssatzung zur Haupt-


satzung der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


§ 1 


Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


1. § 6 Abs. 9 Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich im Sinne des 


§ 35 BauGB sowie, soweit die Maßnahmen nicht unter die Zuständigkeit des Ober-


bürgermeisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 8, 17 und 18 fallen, die planungsrechtliche Zu-


lässigkeit von Vorhaben gemäß den §§ 31 bis 34 BauGB,“ 


 


2. § 6 Abs. 9 Satz 2 Nr. 7 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„7.  Anlegung und Erweiterung städtischer Grün- und Waldflächen sowie Spiel-


plätzen; Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflächen und, so-


weit es nicht in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters nach § 7 Abs. 2 Nr. 27 fällt, 


an städtischen Grünflächen und Spielplätzen,“  


 


3. In § 6 Abs. 10 Nr. 18 wird nach den Wörtern „und deren Förderung“ der Punkt durch 


ein Komma ersetzt.   


 


4. In § 6 Abs. 10 wird nach Nr. 18 folgende neue Nr. 19 eingefügt: 


 


„19.  Angelegenheiten des Tierparks.“ 


 


5. § 7 Abs. 2 Nr. 15 wird wie folgt neu gefasst:  


 


„15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-


gen (§ 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder außerplanmä-


ßige Verpflichtungsermächtigungen (§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 


30.000 Euro im Einzelfall; ferner über- und außerplanmäßige Mehrbedarfe im Rah-


men der Jahresabschlussarbeiten unabhängig einer Wertgrenze (u.a. Aufwands-
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Umbuchungen hinsichtlich einer periodengerechten Zuordnung, innerbetriebliche 


Leistungsverrechnungen und weitere zahlungsunwirksame Buchungen),“  


  


6. In § 7 Abs. 2 wird nach Nr. 15 folgende neue Nr. 15a eingefügt: 


 


„15a. Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsfüh-


rung (§ 104 KVG LSA), soweit es sich um eine Geschäft der laufenden Verwaltung 


handelt; ohne Wertgrenze, wenn bereits eine rechtliche oder vertragliche Verpflich-


tung zur Leistung besteht; bis zu einer Wertgrenze von 30.000 EUR im Einzelfall, 


wenn diese zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar ist sowie über 


die Fortsetzung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – unabhängig 


einer Wertgrenze -, für die im Haushaltplan eines Vorjahres Planansätze oder Ver-


pflichtungsermächtigungen vorgesehen waren,“  


 


7. § 7 Abs. 2 Nr. 18 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„18. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen gültiger Bebauungspläne, Vor-


haben- und Erschließungsplänen (§ 31 BauGB) sowie geringfügige Abweichungen 


von sonstigem Ortsrecht gemäß BauGB und BauO LSA,  


 


8. In § 7 Abs. 2 Nr. 26 wird nach den Wörtern „es gilt § 7 Abs. 2 Nr. 21“ der Punkt durch 


ein Komma ersetzt.   


 


9. In § 7 Abs. 2 wird nach Nr. 26 folgende neue Nr. 27 eingefügt: 


 


„27. Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Grünflächen und Spiel-


plätzen bis zu einer Wertgrenze von 25.000 EUR.“ 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


 


Köthen (Anhalt), 


 


 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1- 3. Änderungssatzung zur HS 2014.pdf
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Neuer Text ist unterstrichen entfallener Text durchgestrichen dargestellt. 


 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des 


Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-


sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 


S. 288) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in 


seiner Sitzung am 16.10.2014 folgende Hauptsat-


zung beschlossen: 


 Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des 


Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-


sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 


S. 288) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in 


seiner Sitzung am 16.10.2014 folgende Hauptsat-


zung beschlossen: 


 


I. ABSCHNITT 


BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN 


 


 


I. ABSCHNITT 


BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN 


   


§ 1 


Bezeichnung, Name, Flagge und Wappen 


 


 


§ 1 


Bezeichnung, Name, Flagge und Wappen 


 


(1) Die Stadt führt den Namen "Köthen (Anhalt)". 


  


(1) Die Stadt führt den Namen "Köthen (Anhalt)". 


   


(2) Die Farben der Stadt Köthen (Anhalt) sind blau 


und weiß. 


 (2) Die Farben der Stadt Köthen (Anhalt) sind blau 


und weiß. 


   


(3) Das Wappen der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt in 


Silber eine gezinnte rote Stadtmauer, schwarz ge-


fugt, mit geöffnetem roten Tor, hochgezogenem 


blauen Fallgatter und drei aufgesetzten gezinnten 


roten, schwarz gefugten Türmen mit je einem Fens-


ter, der größere und stärkere mittlere Turm mit 


blauem Kegeldach und goldenem Knauf. 


 (3) Das Wappen der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt in 


Silber eine gezinnte rote Stadtmauer, schwarz ge-


fugt, mit geöffnetem roten Tor, hochgezogenem 


blauen Fallgatter und drei aufgesetzten gezinnten 


roten, schwarz gefugten Türmen mit je einem Fens-


ter, der größere und stärkere mittlere Turm mit 


blauem Kegeldach und goldenem Knauf. 


   


(4) Die Flagge der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt die 


Farben blau und weiß und im Mittelfeld das Stadt-


 (4) Die Flagge der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt die 


Farben blau und weiß und im Mittelfeld das Stadt-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


wappen. wappen. 


   


(5) 1Jede unbefugte oder missbräuchliche Benut-


zung des Stadtwappens oder der Stadtflagge ist 


unzulässig. 2Den in Satz 1 genannten Wappen, 


Wappenteilen und Flaggen stehen solche gleich, 


die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. 


 (5) 1Jede unbefugte oder missbräuchliche Benut-


zung des Stadtwappens oder der Stadtflagge ist 


unzulässig. 2Den in Satz 1 genannten Wappen, 


Wappenteilen und Flaggen stehen solche gleich, 


die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. 


   


§ 2 


Dienstsiegel 


 § 2 


Dienstsiegel 


   
1Die Stadt Köthen (Anhalt) führt ein Dienstsiegel. 
2Es zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt 


Köthen (Anhalt)". 3Es wird entweder als Prägesiegel 


oder als Drucksiegel gebraucht. 


 1Die Stadt Köthen (Anhalt) führt ein Dienstsiegel. 
2Es zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt 


Köthen (Anhalt)". 3Es wird entweder als Prägesiegel 


oder als Drucksiegel gebraucht. 


   


II. ABSCHNITT 


ORTSCHAFTSVERFASSUNG 


 II. ABSCHNITT 


ORTSCHAFTSVERFASSUNG 


  


   


§ 3 


Ortschaftsverfassung 


 § 3 


Ortschaftsverfassung 


  


   


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) gliedert sich in die 


Ortsteile Köthen (Anhalt), Arensdorf, Baasdorf, 


Dohndorf, Elsdorf, Gahrendorf, Großwülknitz, 


Hohsdorf, Kleinwülknitz, Löbnitz an der Linde, Mer-


zien, Porst und Zehringen. 


 (1) Die Stadt Köthen (Anhalt) gliedert sich in die 


Ortsteile Köthen (Anhalt), Arensdorf, Baasdorf, 


Dohndorf, Elsdorf, Gahrendorf, Großwülknitz, 


Hohsdorf, Kleinwülknitz, Löbnitz an der Linde, Mer-


zien, Porst und Zehringen. 


   


(2) Es werden folgende Ortschaften unter Einfüh-
rung der Ortschaftsverfassung gemäß den §§ 81 ff. 
KVG LSA gebildet:  


 (2) Es werden folgende Ortschaften unter Einfüh-
rung der Ortschaftsverfassung gemäß den §§ 81 ff. 
KVG LSA gebildet:  
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


1. Arensdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt 
Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Arens-
dorf, bestehend aus den Ortsteilen Arensdorf und 
Gahrendorf,  


2. Baasdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Baasdorf,  


3. Dohndorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Dohndorf,  


4. Löbnitz an der Linde, mit dem Gebiet der in die 
Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde 
Löbnitz an der Linde,  


5. Merzien, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Merzien, be-
stehend aus den Ortsteilen Hohsdorf, Merzien und 
Zehringen,  


6. Wülknitz, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Wülknitz, be-
stehend aus den Ortsteilen Großwülknitz und 
Kleinwülknitz.  


 


1. Arensdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt 
Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Arens-
dorf, bestehend aus den Ortsteilen Arensdorf und 
Gahrendorf,  


2. Baasdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Baasdorf,  


3. Dohndorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Dohndorf,  


4. Löbnitz an der Linde, mit dem Gebiet der in die 
Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde 
Löbnitz an der Linde,  


5. Merzien, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Merzien, be-
stehend aus den Ortsteilen Hohsdorf, Merzien und 
Zehringen,  


6. Wülknitz, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Wülknitz, be-
stehend aus den Ortsteilen Großwülknitz und 
Kleinwülknitz.  


 


(3) 1In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat ge-
wählt. 2Er besteht in den Ortschaften  
1. Dohndorf, Merzien und Wülknitz aus neun Mit-
gliedern,  


2. Arensdorf, Baasdorf und Löbnitz an der Linde 
aus sieben Mitgliedern.  
 


 (3) 1In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat ge-
wählt. 2Er besteht in den Ortschaften  
1. Dohndorf, Merzien und Wülknitz aus neun Mit-
gliedern,  


2. Arensdorf, Baasdorf und Löbnitz an der Linde 
aus sieben Mitgliedern.  
 


§ 4 


Zuständigkeiten des Ortschaftsrates 


 § 4 


Zuständigkeiten des Ortschaftsrates 


   


(1) 1Der Ortschaftsrat Merzien ist insbesondere bei  (1) 1Der Ortschaftsrat Merzien ist insbesondere bei 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


folgenden Angelegenheiten, die die Ortschaft be-
treffen, anzuhören:  
1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,  


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestaltungs-
satzungen,  


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,  


4. Bestellung des Ortswehrleiters,  


5. Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhe-
bung von öffentlichen Einrichtungen,  


6. Pflege des Ortsbildes,  


7. Unterhaltung von Wirtschaftswegen,  


8. Pflege und Benutzung der Einrichtungen der Kul-
tur und Gemeinschaftspflege, Sport-anlagen, Kin-
derspielplätze und Grünanlagen,  


9. alle anderen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Ortschaft.  
 
2Der Ortschaftsrat Merzien verfügt jährlich eigen-


ständig über 25,56 Euro je Einwohner. 3Basis ist die 


Einwohnerzahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr 


vorangegangenen Jahres. 4Die Mittel sind für Ver-


anstaltungen der Heimatpflege und Förderung des 


örtlichen Brauchtums, für Zuwendungen an Verei-


ne, Verbände und Organisationen, für Aufwendun-


gen der sozialen Betreuung von Jugendgruppen 


sowie für die Altenbetreuung insbesondere Renten-


weihnachtsfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Dra-


folgenden Angelegenheiten, die die Ortschaft be-
treffen, anzuhören:  
1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,  


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestaltungs-
satzungen,  


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,  


4. Bestellung des Ortswehrleiters,  


5. Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhe-
bung von öffentlichen Einrichtungen,  


6. Pflege des Ortsbildes,  


7. Unterhaltung von Wirtschaftswegen,  


8. Pflege und Benutzung der Einrichtungen der Kul-
tur und Gemeinschaftspflege, Sport-anlagen, Kin-
derspielplätze und Grünanlagen,  


9. alle anderen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Ortschaft.  
 
2Der Ortschaftsrat Merzien verfügt jährlich eigen-


ständig über 25,56 Euro je Einwohner. 3Basis ist die 


Einwohnerzahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr 


vorangegangenen Jahres. 4Die Mittel sind für Ver-


anstaltungen der Heimatpflege und Förderung des 


örtlichen Brauchtums, für Zuwendungen an Verei-


ne, Verbände und Organisationen, für Aufwendun-


gen der sozialen Betreuung von Jugendgruppen 


sowie für die Altenbetreuung insbesondere Renten-


weihnachtsfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Dra-
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chenfest usw. zu verwenden sowie für re-


präsentative Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit. 
5Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und der 


anderen Nutzung von Grundstücken, die durch die 


Eingliederung in das Vermögen der Stadt Köthen 


(Anhalt) eingebracht wurden, sind die Einwohner 


der Ortschaft Merzien bevorzugt, einschließlich 


Zehringen und Hohsdorf, zu berücksichtigen. 6Mit 


dem Ortschaftsrat ist diesbezüglich Einvernehmen 


herzustellen. 


chenfest usw. zu verwenden sowie für re-


präsentative Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit. 
5Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und der 


anderen Nutzung von Grundstücken, die durch die 


Eingliederung in das Vermögen der Stadt Köthen 


(Anhalt) eingebracht wurden, sind die Einwohner 


der Ortschaft Merzien bevorzugt, einschließlich 


Zehringen und Hohsdorf, zu berücksichtigen. 6Mit 


dem Ortschaftsrat ist diesbezüglich Einvernehmen 


herzustellen. 


   


(2) Die Ortschaftsräte Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf, Löbnitz an der Linde und Wülknitz sind insbe-
sondere bei folgenden Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen, anzuhören:  
1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,  


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestaltungs-
satzungen,  


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,  


4. Bestellung des Ortswehrleiters,  


5. Planung, Errichtung, und Schließung von öffentli-
chen Einrichtungen,  


6. Pflege des Ortsbildes,  


7. Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und In-
standsetzung kulturellen und sozialer Ein-
richtungen, Sportanlagen, Kinderspielplätze und 
Grünanlagen, Straßen, Wege und Plätze.  
 


 (2) Die Ortschaftsräte Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf, Löbnitz an der Linde und Wülknitz sind insbe-
sondere bei folgenden Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen, anzuhören:  
1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,  


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestaltungs-
satzungen,  


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,  


4. Bestellung des Ortswehrleiters,  


5. Planung, Errichtung, und Schließung von öffentli-
chen Einrichtungen,  


6. Pflege des Ortsbildes,  


7. Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und In-
standsetzung kulturellen und sozialer Ein-
richtungen, Sportanlagen, Kinderspielplätze und 
Grünanlagen, Straßen, Wege und Plätze.  
 


(3) 1Den Ortschaftsräten Arensdorf, Dohndorf, Löb-  (3) 1Den Ortschaftsräten Arensdorf, Dohndorf, Löb-
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nitz an der Linde und Wülknitz werden jährlich 9,00 
Euro je Einwohner, dem Ortschaftsrat Baasdorf 
werden jährlich 15,00 Euro je Einwohner für freiwil-
lige Leistungen, die die Ortschaften betreffen, zur 
Verfügung gestellt. 2Basis ist die Einwohnerzahl 
zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangehenden 
Jahres. 3Die in Satz 1 genannten Beträge werden 
bis zum 31.12.2009 festgeschrieben. 4Ab 2010 
werden diese Beträge entsprechend der Haushalts-
lage der Stadt Köthen (Anhalt) jährlich neu fest-
gesetzt, wobei ein Betrag von 5,00 Euro je Einwoh-
ner nicht unterschritten werden darf. 5Die Mittel sol-
len nach Maßgabe der Ansätze des Haushaltspla-
nes der Stadt Köthen (Anhalt) für folgende Maß-
nahmen verwandt werden:  
1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,  


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,  


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung, insbesondere 
für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Dra-
chenfeste und gemeindliche Veranstaltungen,  


4. in den Ortschaften Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf und Löbnitz an der Linde ferner für repräsenta-
tive Leistungen, Jubiläen, Ehrungen und Öffentlich-
keitsarbeit.  
 


nitz an der Linde und Wülknitz werden jährlich 9,00 
Euro je Einwohner, dem Ortschaftsrat Baasdorf 
werden jährlich 15,00 Euro je Einwohner für freiwil-
lige Leistungen, die die Ortschaften betreffen, zur 
Verfügung gestellt. 2Basis ist die Einwohnerzahl 
zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangehenden 
Jahres. 3Die in Satz 1 genannten Beträge werden 
bis zum 31.12.2009 festgeschrieben. 4Ab 2010 
werden diese Beträge entsprechend der Haushalts-
lage der Stadt Köthen (Anhalt) jährlich neu fest-
gesetzt, wobei ein Betrag von 5,00 Euro je Einwoh-
ner nicht unterschritten werden darf. 5Die Mittel sol-
len nach Maßgabe der Ansätze des Haushaltspla-
nes der Stadt Köthen (Anhalt) für folgende Maß-
nahmen verwandt werden:  
1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,  


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,  


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung, insbesondere 
für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Dra-
chenfeste und gemeindliche Veranstaltungen,  


4. in den Ortschaften Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf und Löbnitz an der Linde ferner für repräsenta-
tive Leistungen, Jubiläen, Ehrungen und Öffentlich-
keitsarbeit.  
 


(4) 1Die Ortschaftsräte entscheiden über  
1. Verträge bis 20.000 Euro über die Nutzung von 
Grundstücken und beweglichem Vermögen der 
jeweiligen Ortschaft (bewegliches Vermögen, wel-
ches durch die jeweilige Gemeinde eingebracht 
wurde),  


 (4) 1Die Ortschaftsräte entscheiden über  
1. Verträge bis 20.000 Euro über die Nutzung von 
Grundstücken und beweglichem Vermögen der 
jeweiligen Ortschaft (bewegliches Vermögen, wel-
ches durch die jeweilige Gemeinde eingebracht 
wurde),  
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2. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 
20.000 Euro (bewegliches Vermögen, welches 
durch die jeweilige Gemeinde eingebracht wurde).  
 
2Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und einer 
anderen Nutzung von beweglichem und nicht be-
weglichem Vermögen, das durch die Eingliederung 
in das Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) einge-
bracht wurde, ist, soweit die abschließende Ent-
scheidungskompetenz nicht beim Ortschaftsrat 
liegt, dieser vorher zu diesen Angelegenheiten zu 
hören. 


2. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 
20.000 Euro (bewegliches Vermögen, welches 
durch die jeweilige Gemeinde eingebracht wurde).  
 
2Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und einer 
anderen Nutzung von beweglichem und nicht be-
weglichem Vermögen, das durch die Eingliederung 
in das Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) einge-
bracht wurde, ist, soweit die abschließende Ent-
scheidungskompetenz nicht beim Ortschaftsrat 
liegt, dieser vorher zu diesen Angelegenheiten zu 
hören. 


   


III. ABSCHNITT 
ORGANE 


 III. ABSCHNITT 
ORGANE 


   


§ 5 
Stadtrat 


 § 5 
Stadtrat 


(1) Der Gemeinderat der Stadt Köthen (Anhalt) führt 
die Bezeichnung „Stadtrat“. 


 (1) Der Gemeinderat der Stadt Köthen (Anhalt) führt 
die Bezeichnung „Stadtrat“. 


(2) 1Der Stadtrat wählt aus dem Kreis der ehren-


amtlichen Mitglieder für die Dauer der Wahlperiode 


einen Vorsitzenden und mindestens zwei Stellver-


treter; diese bilden den Stadtratsvorstand. 2Die An-


zahl der Stellvertreter richtet sich nach der Anzahl 


der Fraktionen zum Zeit-punkt der konstituierenden 


Sitzung. 3Werden keine Fraktionen gebildet, sind 


zwei Stellvertreter zu wählen. 4Die Reihenfolge der 


Stellvertreter richtet sich nach der Stimmenzahl; bei 


Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der 


Vorsitzende des Stadtrates zieht. 


 (2) 1Der Stadtrat wählt aus dem Kreis der ehren-


amtlichen Mitglieder für die Dauer der Wahlperiode 


einen Vorsitzenden und mindestens zwei Stellver-


treter; diese bilden den Stadtratsvorstand. 2Die An-


zahl der Stellvertreter richtet sich nach der Anzahl 


der Fraktionen zum Zeit-punkt der konstituierenden 


Sitzung. 3Werden keine Fraktionen gebildet, sind 


zwei Stellvertreter zu wählen. 4Die Reihenfolge der 


Stellvertreter richtet sich nach der Stimmenzahl; bei 


Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der 


Vorsitzende des Stadtrates zieht. 







Anlage 2 


Seite 8 von 30 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   


   


(3) Bei Nichtanwesenheit des Vorsitzenden des 


Stadtrates nehmen die Stellvertreter in der gewähl-


ten Reihenfolge entsprechend ihrer Anwesenheit 


die Aufgabe des Vorsitzenden wahr. 


 (3) Bei Nichtanwesenheit des Vorsitzenden des 


Stadtrates nehmen die Stellvertreter in der gewähl-


ten Reihenfolge entsprechend ihrer Anwesenheit 


die Aufgabe des Vorsitzenden wahr. 


   


(4) 1Der Vorsitzende und die Stellvertreter können 


jeweils mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadtra-


tes abgewählt werden. 2Eine Neuwahl hat unver-


züglich zu erfolgen. 


 (4) 1Der Vorsitzende und die Stellvertreter können 


jeweils mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadtra-


tes abgewählt werden. 2Eine Neuwahl hat unver-


züglich zu erfolgen. 


  


(5) Die Frist gemäß § 43 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA, 


innerhalb der einem Mitglied des Stadtrates Aus-


kunft zu erteilen ist, beträgt vier Wochen. 


 (5) Die Frist gemäß § 43 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA, 


innerhalb der einem Mitglied des Stadtrates Aus-


kunft zu erteilen ist, beträgt vier Wochen. 


   


§ 6 


Ausschüsse des Stadtrates 


 § 6 


Ausschüsse des Stadtrates 


   


(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben 
die folgenden ständigen Ausschüsse:  
1. als beschließende Ausschüsse  


a) den Hauptausschuss,  


b) den Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss,  


c) den Heimausschuss,  


2. als beratende Ausschüsse  


a) den Sozial- und Kulturausschuss,  


b) den Rechnungsprüfungsausschuss.  
 


 (1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben 
die folgenden ständigen Ausschüsse:  
1. als beschließende Ausschüsse  


a) den Hauptausschuss,  


b) den Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss,  


c) den Heimausschuss,  


2. als beratende Ausschüsse  


a) den Sozial- und Kulturausschuss,  


b) den Rechnungsprüfungsausschuss.  
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(2) 1Der Hauptausschuss besteht aus zehn Stadträ-
ten und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden. 
2Die Vertretung des Oberbürgermeisters bestimmt 
sich nach § 50 KVG LSA. 


 (2) 1Der Hauptausschuss besteht aus zehn Stadträ-
ten und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden. 
2Die Vertretung des Oberbürgermeisters bestimmt 
sich nach § 50 KVG LSA. 


   


(3) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
besteht aus elf Stadträten. 2Vorsitzender des Bau-, 
Sanierungs- und Umweltausschusses ist ein Stadt-
rat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, be-
nennt auch den Vertreter für den Verhinderungsfall 
aus der Mitte der dem jeweiligen Ausschuss ange-
hörenden Stadträten der Fraktion. 


 (3) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
besteht aus elf Stadträten. 2Vorsitzender des Bau-, 
Sanierungs- und Umweltausschusses ist ein Stadt-
rat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, be-
nennt auch den Vertreter für den Verhinderungsfall 
aus der Mitte der dem jeweiligen Ausschuss ange-
hörenden Stadträten der Fraktion. 


   


(4) Die Zusammensetzung des Heimausschusses 
und der Vorsitz richten sich nach den Bestimmun-
gen der Eigenbetriebssatzung für das Pflegeheim 
der Stadt Köthen (Anhalt) vom 05.03.2014 (AmtsBl. 
03/2014) in der jeweils geltenden Fassung. 
 


(5) 1Der Sozial- und Kulturausschuss besteht aus 
elf Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. 
2Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses 
ist ein Stadtrat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden 
stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinde-
rungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Aus-
schuss angehörenden Stadträten der Fraktion. 


 (4) Die Zusammensetzung des Heimausschusses 
und der Vorsitz richten sich nach den Bestimmun-
gen der Eigenbetriebssatzung für das Pflegeheim 
der Stadt Köthen (Anhalt) vom 05.03.2014 (AmtsBl. 
03/2014) in der jeweils geltenden Fassung. 
 


(5) 1Der Sozial- und Kulturausschuss besteht aus 
elf Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. 
2Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses 
ist ein Stadtrat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden 
stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinde-
rungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Aus-
schuss angehörenden Stadträten der Fraktion. 


   


(6) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 
elf Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. 
2Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 
ist ein Stadtrat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden 
stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinde-
rungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Aus-
schuss angehörenden Stadträten der Fraktion. 


 (6) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 
elf Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. 
2Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 
ist ein Stadtrat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden 
stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinde-
rungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Aus-
schuss angehörenden Stadträten der Fraktion. 
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(7) 1Soweit Ausschüsse durch Stadträte geleitet 
werden, richtet sich die Verteilung dieser Aus-
schussvorsitze auf die im Stadtrat vertretenen Frak-
tionen nach dem Höchstzahlverfahren. 2Die Benen-
nung des Vorsitzenden erfolgt durch die zugriffsbe-
rechtigte Fraktion gegen-über dem Stadtratsvorsit-
zenden. 3Der Stadtratsvorsitzende informiert den 
Stadtrat. 


 (7) 1Soweit Ausschüsse durch Stadträte geleitet 
werden, richtet sich die Verteilung dieser Aus-
schussvorsitze auf die im Stadtrat vertretenen Frak-
tionen nach dem Höchstzahlverfahren. 2Die Benen-
nung des Vorsitzenden erfolgt durch die zugriffsbe-
rechtigte Fraktion gegen-über dem Stadtratsvorsit-
zenden. 3Der Stadtratsvorsitzende informiert den 
Stadtrat. 


   


(8) 1Der Hauptausschuss berät in der Regel alle 
Angelegenheiten, die der Stadtrat abschließend 
entscheidet oder die dem Stadtrat zur Kenntnis 
gebracht werden sollen. 2Der Haupt-ausschuss 
beschließt abschließend über:  
1. die Koordinierung der Arbeit aller Ausschüsse in 
Streitfällen über Ausschusszuständigkeiten,  


2. die Durchführung von repräsentativen Veranstal-
tungen, Messen, Ausstellungen und Kongressen,  


3. die Genehmigung von Dienstreisen mit einem zu 
erwartenden Kostenaufwand von über 1.000 Euro 
pro Person,  


4. Angelegenheiten des abwehrenden Brandschut-
zes,  


5. Vergaben, soweit nicht im Rahmen dieser Sat-
zung anderen übertragen,  


6. Zuwendungen an Vereine, Verbände und wirt-
schaftliche Bereiche,  


7. über den Jahresplan städtepartnerschaftliche 
Angelegenheiten und deren Änderungen,  


8. die Ansiedlung von wirtschaftlichen Unterneh-


 (8) 1Der Hauptausschuss berät in der Regel alle 
Angelegenheiten, die der Stadtrat abschließend 
entscheidet oder die dem Stadtrat zur Kenntnis 
gebracht werden sollen. 2Der Haupt-ausschuss 
beschließt abschließend über:  
1. die Koordinierung der Arbeit aller Ausschüsse in 
Streitfällen über Ausschusszuständigkeiten,  


2. die Durchführung von repräsentativen Veranstal-
tungen, Messen, Ausstellungen und Kongressen,  


3. die Genehmigung von Dienstreisen mit einem zu 
erwartenden Kostenaufwand von über 1.000 Euro 
pro Person,  


4. Angelegenheiten des abwehrenden Brandschut-
zes,  


5. Vergaben, soweit nicht im Rahmen dieser Sat-
zung anderen übertragen,  


6. Zuwendungen an Vereine, Verbände und wirt-
schaftliche Bereiche,  


7. über den Jahresplan städtepartnerschaftliche 
Angelegenheiten und deren Änderungen,  


8. die Ansiedlung von wirtschaftlichen Unterneh-
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men,  


9. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 
100.000 Euro außerhalb des Sanierungsgebietes,  


10. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, 
sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben sind, im 
Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister.  
 


men,  


9. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 
100.000 Euro außerhalb des Sanierungsgebietes,  


10. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, 
sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben sind, im 
Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister.  
 


(9) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
berät in der Regel über  


1. alle Angelegenheiten, die auf der Grundlage des 
Baugesetzbuches und anderer baurechtlicher Vor-
schriften durch den Stadtrat entschieden werden,  


2. alle Umweltangelegenheiten, die in die Zustän-
digkeit des Stadtrates fallen,  


3. Verkehrsentwicklungsplanungen.  


2Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss ent-
scheidet über folgende Vorgänge und Vorhaben:  


1. Vergaben von Bau- und Planungsaufträgen in 
einer Höhe bis 500.000 Euro,  


2. Planungsentwürfe städtischer Tief- und Hoch-
baumaßnahmen,  


 


 


3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-
ben im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB 
sowie, soweit die Maßnahmen nicht unter die Zu-
ständigkeit des Oberbürgermeisters gemäß § 7 
Abs. 2 Nrn. 8, 17 und 18 fallen, die planungsrechtli-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bei Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
handelt es sich um gebundene Entscheidungen, bei 
denen kein politischer Ermessenspeilraum besteht. 
Aus diesem Grunde sollte die Entscheidung hierzu 


(9) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
berät in der Regel über  


1. alle Angelegenheiten, die auf der Grundlage des 
Baugesetzbuches und anderer baurechtlicher Vor-
schriften durch den Stadtrat entschieden werden,  


2. alle Umweltangelegenheiten, die in die Zustän-
digkeit des Stadtrates fallen,  


3. Verkehrsentwicklungsplanungen.  


2Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss ent-
scheidet über folgende Vorgänge und Vorhaben:  


1. Vergaben von Bau- und Planungsaufträgen in 
einer Höhe bis 500.000 Euro,  


2. Planungsentwürfe städtischer Tief- und Hoch-
baumaßnahmen,  


 


 


3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-
ben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB für  


a) die Errichtung von Wohngebäuden mit mehr als 
drei Wohnungen oder einem anrechenbaren Bau-
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che Zulässigkeit von Vorhaben gemäß den §§ 31 
bis 34 BauGB, 


 


 


 


 


 


 


4. Ausnahmen von der Veränderungssperre gemäß 
§ 14 Abs. 2 BauGB,  


5. Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Gemeinde (§§ 24, 25 BauGB),  


6. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen 
gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschlie-
ßungspläne sowie Abweichungen zu sonstigem 
Ortsrecht gemäß BauGB und BauO LSA soweit die 
Maßnahmen nicht unter Zuständigkeit des Ober-
bürgermeisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 17 und 18 
fallen,  


 


 


7. Anlegung und Erweiterung städtischer Grün- und 
Waldflächen sowie Spielplätzen; Pflege- und Unter-
haltungsmaßnahmen an städtischen Waldflächen 
und, soweit es nicht in die Zuständigkeit des Ober-
bürgermeisters nach § 7 Abs. 2 Nr. 27 fällt, an städ-
tischen Grünflächen und Spielplätzen,  


 


in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters fallen.  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städti-


schen Grünflächen und Spielplätzen handelt es sich in 


der Regel um Geschäfte der laufenden Verwaltung. Aus 


diesem Grunde wird in § 7 Abs. 2 hierfür bis zu einer 


Wertgrenze von 25.000 EUR eine Zuständigkeitsrege-


lung für den Oberbürgermeister aufgenommen; die Zu-


ständigkeit des BSU ist insoweit zu präzisieren. Pflege- 


und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflä-


chen verbleiben in der Zuständigkeit des BSU.  


wert gemäß Bauvorlagenverordnung über 300.000 
Euro,  


b) Nutzungsänderungen von gesamten Grundstü-
cken bzw. Gebäuden, die die Gebietscharakteristik 
gemäß BauNVO beeinflussen,  


c) Vergnügungsstätten gemäß BauNVO,  


d) die Errichtung von Stellplatzanlagen für mehr als 
20 Stellplätze,  


e) Vorhaben im Außenbereich,  


4. Ausnahmen von der Veränderungssperre gemäß 
§ 14 Abs. 2 BauGB,  


5. Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Gemeinde (§§ 24, 25 BauGB),  


6. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen 
gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschlie-
ßungspläne sowie Abweichungen zu sonstigem 
Ortsrecht gemäß BauGB und BauO LSA soweit die 
Maßnahmen nicht unter Zuständigkeit des Ober-
bürgermeisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 17 und 18 
fallen,  


 


 


 


7. Anlegung, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege 
städtischer Grün- und Waldflächen sowie Spielplät-
zen,  
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8. Ablösung von mehr als drei Stellplätzen gemäß 
der Stellplatzablösesatzung,  


9. städtebauliche Gebote gemäß den §§ 176 bis 
179 BauGB,  


10. Genehmigung von Anträgen auf Baumfällungen 
gemäß Baumschutzsatzung für Baumgruppen, die 
einen Park bildenden und/oder das Stadtbild prä-
gen,  


11. Bezuschussung der Sanierung von Denkmä-
lern,  


12. den Sanierungswirtschaftsplan, den Wirt-
schaftsplan „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und 
die Wirtschaftspläne der Stadtumbaugebiete „Alt-
stadt“, „Rüsternbreite“ und „Wasserturm“ soweit der 
im Haushaltsplan jeweils enthaltene Ansatz nicht 
überschritten wird,  


13. geringfügige Abweichungen vom Sanierungs-
rahmenplan,  


14. geringfügige Abweichungen von Verkehrspla-
nungen (insbesondere Verkehrsentwicklungsplan, 
Parkraumkonzepte),  


15. Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umset-
zung der Verkehrsplanung,  


16. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 
100.000 Euro innerhalb des Sanierungsgebietes,  


17. Förderung von Einzelmaßnahmen in den För-
dergebieten des Stadtumbaus, im Sa-
nierungsgebiet und im Erhaltungssatzungsgebiet 


 


 


 


 


 


 


8. Ablösung von mehr als drei Stellplätzen gemäß 
der Stellplatzablösesatzung,  


9. städtebauliche Gebote gemäß den §§ 176 bis 
179 BauGB,  


10. Genehmigung von Anträgen auf Baumfällungen 
gemäß Baumschutzsatzung für Baumgruppen, die 
einen Park bildenden und/oder das Stadtbild prä-
gen,  


11. Bezuschussung der Sanierung von Denkmä-
lern,  


12. den Sanierungswirtschaftsplan, den Wirt-
schaftsplan „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und 
die Wirtschaftspläne der Stadtumbaugebiete „Alt-
stadt“, „Rüsternbreite“ und „Wasserturm“ soweit der 
im Haushaltsplan jeweils enthaltene Ansatz nicht 
überschritten wird,  


13. geringfügige Abweichungen vom Sanierungs-
rahmenplan,  


14. geringfügige Abweichungen von Verkehrspla-
nungen (insbesondere Verkehrsentwicklungsplan, 
Parkraumkonzepte),  


15. Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umset-
zung der Verkehrsplanung,  


16. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 
100.000 Euro innerhalb des Sanierungsgebietes,  


17. Förderung von Einzelmaßnahmen in den För-
dergebieten des Stadtumbaus, im Sa-
nierungsgebiet und im Erhaltungssatzungsgebiet 
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„Innenstadt“ (Darlehen und Zu-schüsse),  


18. Übertragung von Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 147 BauGB und deren Finanzierung,  


19. Grundsatzentscheidungen und allgemeine 
Richtlinien im Zusammenhang mit Sanie-
rungsverfahren,  


20. einzelne Abweichungen von den im Rahmen-
plan genannten Zielen der Sanierung.  


 


„Innenstadt“ (Darlehen und Zu-schüsse),  


18. Übertragung von Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 147 BauGB und deren Finanzierung,  


19. Grundsatzentscheidungen und allgemeine 
Richtlinien im Zusammenhang mit Sanie-
rungsverfahren,  


20. einzelne Abweichungen von den im Rahmen-
plan genannten Zielen der Sanierung.  


 


(10) Der Sozial- und Kulturausschuss berät in An-
gelegenheiten der Stadt Köthen (Anhalt) in der Re-
gel über  
1. kulturelle Veranstaltungen,  


2. Zuwendungen für kulturelle, sportliche und sozia-
le Zwecke aus Haushaltsmitteln der Stadt Köthen 
(Anhalt),  


3. die Auswahl und Anschaffung von Kunstwerken,  


4. die Pflege der Zusammenarbeit mit Kultur- und 
Sportvereinen,  


5. den Neubau und die Unterhaltung von städti-
schen Freizeit-, Kultur- und Sportstätten,  


6. die Belegung städtischer Freizeit- und Sportein-
richtungen,  


7. den Erhalt und die Förderung kultureller Einrich-
tungen sowie der Sportstätten,  


8. Vorschläge für den Abschluss von Partner-
schaftsbeziehungen zur Förderung der eu-
ropäischen Integration, zu den Jahresaktivitäten in 
partnerschaftlichen Beziehungen und Vorbereitung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(10) Der Sozial- und Kulturausschuss berät in An-
gelegenheiten der Stadt Köthen (Anhalt) in der Re-
gel über  
1. kulturelle Veranstaltungen,  


2. Zuwendungen für kulturelle, sportliche und sozia-
le Zwecke aus Haushaltsmitteln der Stadt Köthen 
(Anhalt),  


3. die Auswahl und Anschaffung von Kunstwerken,  


4. die Pflege der Zusammenarbeit mit Kultur- und 
Sportvereinen,  


5. den Neubau und die Unterhaltung von städti-
schen Freizeit-, Kultur- und Sportstätten,  


6. die Belegung städtischer Freizeit- und Sportein-
richtungen,  


7. den Erhalt und die Förderung kultureller Einrich-
tungen sowie der Sportstätten,  


8. Vorschläge für den Abschluss von Partner-
schaftsbeziehungen zur Förderung der eu-
ropäischen Integration, zu den Jahresaktivitäten in 
partnerschaftlichen Beziehungen und Vorbereitung 
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von einzelnen Veranstaltungen in diesem Zusam-
menhang,  


9. die Verteilung von Zuwendungen an Verbände 
und Vereine im Sozial- und Jugendbereich,  


10. soziale Probleme von Hilfsbedürftigen,  


11. Obdachlosenangelegenheiten,  


12. Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege,  


13. Angelegenheiten der städtischen Kindertages-
einrichtungen,  


14. Angelegenheiten der städtischen Schulen und 
Schulhorte,  


15. den An-, Um- und Neubau von städtischen 
Schulen und Kindertageseinrichtungen,  


16. städtische Spielplatzkonzeption und Neugestal-
tung von Spielplätzen sowie Auswahl der Standor-
te,  


17. die Umgestaltung von Außenanlagen in städti-
schen Sozial- und Jugendeinrichtungen,  


18. die örtliche Jugendfreizeitangebote und deren 
Förderung,  
 
 
19. Angelegenheiten des Tierparks. 
 
 
 


(11) Der Rechnungsprüfungsausschuss berät in der 
Regel über  
1. die Entgegennahme der Jahresrechnung und die 
Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haus-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Es soll eine klarstellende Zuständigkeit des SK für 


Angelegenheiten des Tierparks aufgenommen wer-


den, da es hieran bislang gefehlt hat.  


von einzelnen Veranstaltungen in diesem Zusam-
menhang,  


9. die Verteilung von Zuwendungen an Verbände 
und Vereine im Sozial- und Jugendbereich,  


10. soziale Probleme von Hilfsbedürftigen,  


11. Obdachlosenangelegenheiten,  


12. Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege,  


13. Angelegenheiten der städtischen Kindertages-
einrichtungen,  


14. Angelegenheiten der städtischen Schulen und 
Schulhorte,  


15. den An-, Um- und Neubau von städtischen 
Schulen und Kindertageseinrichtungen,  


16. städtische Spielplatzkonzeption und Neugestal-
tung von Spielplätzen sowie Auswahl der Standor-
te,  


17. die Umgestaltung von Außenanlagen in städti-
schen Sozial- und Jugendeinrichtungen,  


18. die örtliche Jugendfreizeitangebote und deren 
Förderung. 
  
 


 


 


 


 
(11) Der Rechnungsprüfungsausschuss berät in der 
Regel über  
1. die Entgegennahme der Jahresrechnung und die 
Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haus-
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haltsdurchführung,  


2. die Stellungnahme zum Prüfergebnis der überört-
lichen Prüfung sowie eine Stellungnahme zum 
Prüfbericht über die Jahresabschlussprüfung der 
Eigenbetriebe,  


3. die Gegenstände der Rechnungsprüfungsord-
nung der Stadt Köthen (Anhalt) in der jeweils gel-
tenden Fassung.  
 


haltsdurchführung,  


2. die Stellungnahme zum Prüfergebnis der überört-
lichen Prüfung sowie eine Stellungnahme zum 
Prüfbericht über die Jahresabschlussprüfung der 
Eigenbetriebe,  


3. die Gegenstände der Rechnungsprüfungsord-
nung der Stadt Köthen (Anhalt) in der jeweils gel-
tenden Fassung.  
 


(12) Die Information über die Beschlüsse der be-
schließenden Ausschüsse erfolgt über die Vertei-
lung der Protokolle an alle Stadträte. 


 (12) Die Information über die Beschlüsse der be-
schließenden Ausschüsse erfolgt über die Vertei-
lung der Protokolle an alle Stadträte. 


  


   


§ 7 


Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters 


 § 7 


Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters 


   


(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne 
des § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sind diejenigen, 
die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall 
hinausgehender Bedeutung sind und deshalb keine 
besondere Beurteilung erfordern, sondern die mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehren, nach 
feststehenden Verwaltungsregeln erledigt werden 
und für die Stadt Köthen (Anhalt) sachlich und fi-
nanziell nicht von erheblicher Bedeutung sind. 


 (1) Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne 
des § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sind diejenigen, 
die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall 
hinausgehender Bedeutung sind und deshalb keine 
besondere Beurteilung erfordern, sondern die mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehren, nach 
feststehenden Verwaltungsregeln erledigt werden 
und für die Stadt Köthen (Anhalt) sachlich und fi-
nanziell nicht von erheblicher Bedeutung sind. 


   


(2) Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Köthen 
(Anhalt) entscheidet der Oberbürgermeister insbe-
sondere über  


1. die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ord-
nungen und Satzungen abzuschließenden Ge-
schäfte des täglichen Verkehrs,  


2. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis 


 


 


 


 


 


(2) Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Köthen 
(Anhalt) entscheidet der Oberbürgermeister insbe-
sondere über  


1. die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ord-
nungen und Satzungen abzuschließenden Ge-
schäfte des täglichen Verkehrs,  


2. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis 
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25.000 Euro,  


3. Geschäfte oder andere Maßnahmen, bei denen 
im Einzelfall folgende Wertgrenzen (ohne Steuer) 
nicht überschritten werden:  


a) Stundungen bis zu drei Monaten unbegrenzt, im 
Übrigen bis zu 15.000 Euro je Forderung und Ab-
rechnungszeitraum,  


b) Niederschlagung, bis zu 5.000 Euro je Forderung 
und Abrechnungszeitraum,  


c) Erlass bis zu 2.500 Euro je Forderung und Ab-
rechnungszeitraum,  


d) kurzfristige Vereinbarungen über die Nutzung 
städtischer Liegenschaften (Laufzeit unter fünf Jah-
ren),  


e) Abschluss von gerichtlichen und außergerichtli-
chen Vergleichen bis zu einem Nachgebensbetrag 
in Personalangelegenheiten von 15.000 Euro in 
allen übrigen Rechtsstreitigkeiten bis 50.000 Euro,  


4. die Heranziehung zu kommunalen Abgaben,  


5. Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen 
und Vorrangseinräumungen bis 25.000 Euro,  


6. die Erteilung von Prozessvollmachten und die 
Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. Erhebung von 
Klagen für Rechtsstreitigkeiten, die für die Stadt von 
nicht erheblicher Bedeutung sind,  


7. Auszahlungen, soweit die Summe und der Zu-
schussempfänger im Haushaltsplan genau definiert 
sind,  


8. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


25.000 Euro,  


3. Geschäfte oder andere Maßnahmen, bei denen 
im Einzelfall folgende Wertgrenzen (ohne Steuer) 
nicht überschritten werden:  


a) Stundungen bis zu drei Monaten unbegrenzt, im 
Übrigen bis zu 15.000 Euro je Forderung und Ab-
rechnungszeitraum,  


b) Niederschlagung, bis zu 5.000 Euro je Forderung 
und Abrechnungszeitraum,  


c) Erlass bis zu 2.500 Euro je Forderung und Ab-
rechnungszeitraum,  


d) kurzfristige Vereinbarungen über die Nutzung 
städtischer Liegenschaften (Laufzeit unter fünf Jah-
ren),  


e) Abschluss von gerichtlichen und außergerichtli-
chen Vergleichen bis zu einem Nachgebensbetrag 
in Personalangelegenheiten von 15.000 Euro in 
allen übrigen Rechtsstreitigkeiten bis 50.000 Euro,  


4. die Heranziehung zu kommunalen Abgaben,  


5. Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen 
und Vorrangseinräumungen bis 25.000 Euro,  


6. die Erteilung von Prozessvollmachten und die 
Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. Erhebung von 
Klagen für Rechtsstreitigkeiten, die für die Stadt von 
nicht erheblicher Bedeutung sind,  


7. Auszahlungen, soweit die Summe und der Zu-
schussempfänger im Haushaltsplan genau definiert 
sind,  


8. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-
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ben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB für  


a) die Errichtung von Wohngebäuden bis zu drei 
Wohnungen oder einem anrechenbaren Bauwert 
gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 
Euro,  


b) die Errichtung von Anlagen für gewerbliche, kul-
turelle, kirchliche, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke mit einem anrechenbaren Bau-
wert gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 
Euro,  


c) Nutzungsänderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, die die Gebietscharakteristik 
gemäß der BauNVO nicht beeinflussen,  


d) die Errichtung von Einrichtungen des Einzelhan-
dels, die nicht als großflächig gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO einzustufen sind,  


e) die Errichtung von Stellplatzanlagen bis zu 20 
Stellplätzen,  


9. Genehmigungen nach den §§ 172, 173 BauGB,  


10. die Ablösung von bis zu drei Stellplätzen gemäß 
der Stellplatzablösesatzung,  


11. die sanierungsrechtliche Genehmigung gemäß 
§ 144 BauGB,  


12. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG 
LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 30.000 
Euro nicht überschreiten,  


13. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 
KVG LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 
10.000 Euro nicht überschreiten,  


14. Verträge der Stadt Köthen (Anhalt) mit ehren-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB für  


a) die Errichtung von Wohngebäuden bis zu drei 
Wohnungen oder einem anrechenbaren Bauwert 
gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 
Euro,  


b) die Errichtung von Anlagen für gewerbliche, kul-
turelle, kirchliche, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke mit einem anrechenbaren Bau-
wert gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 
Euro,  


c) Nutzungsänderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, die die Gebietscharakteristik 
gemäß der BauNVO nicht beeinflussen,  


d) die Errichtung von Einrichtungen des Einzelhan-
dels, die nicht als großflächig gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO einzustufen sind,  


e) die Errichtung von Stellplatzanlagen bis zu 20 
Stellplätzen,  


9. Genehmigungen nach den §§ 172, 173 BauGB,  


10. die Ablösung von bis zu drei Stellplätzen gemäß 
der Stellplatzablösesatzung,  


11. die sanierungsrechtliche Genehmigung gemäß 
§ 144 BauGB,  


12. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG 
LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 30.000 
Euro nicht überschreiten,  


13. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 
KVG LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 
10.000 Euro nicht überschreiten,  


14. Verträge der Stadt Köthen (Anhalt) mit ehren-
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amtlichen Mitgliedern der Vertretung, sonstigen 
Mitgliedern von Ausschüssen, von Ortschaftsräten, 
mit dem Ortsvorsteher oder mit dem Hauptverwal-
tungsbeamten, wenn es sich um Verträge aufgrund 
einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt deren Vermö-
genswert einen Betrag von 2.500 Euro nicht über-
steigt gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA,  


 


15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen (§ 105 Abs. 1 
Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen 
(§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 
30.000 Euro im Einzelfall; ferner über- und außer-
planmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der Jahres-
abschlussarbeiten unabhängig einer Wertgrenze 
(u.a. Aufwands-Umbuchungen hinsichtlich einer 
periodengerechten Zuordnung, innerbetriebliche 
Leistungsverrechnungen und weitere zahlungsun-
wirksame Buchungen),  


 


 


 


15a. Aufwendungen und Auszahlungen im Rah-
men der vorläufigen Haushaltsführung (§ 104 KVG 
LSA), soweit es sich um eine Geschäft der laufen-
den Verwaltung handelt; ohne Wertgrenze, wenn 
bereits eine rechtliche oder vertragliche Verpflich-
tung zur Leistung besteht; bis zu einer Wertgrenze 
von 30.000 EUR im Einzelfall, wenn diese zur Wei-
terführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 
ist sowie über die Fortsetzung von Investitionen und 


 


 


 


 


 


Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann es 
vorkommen, dass nach Prüfung einzelne Vorgänge 
periodengerecht einem anderen Haushaltsjahr zu-
geordnet werden müssen. Hierfür müssen dann 
ggf. über- bzw. außerplanmäßige Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden, um die korrekten Aufwands-
buchungen programmseitig umzusetzen. Änderun-
gen ergeben sich lediglich in der Ergebnisrechnung; 
die Finanzrechnung bleibt unverändert. Gerade in 
den ersten doppischen Haushaltsjahren ist davon 
auszugehen, dass vermehr derartige Buchungen 
vorzunehmen sind. Dies sollte in der Verwaltungs-
kompetenz liegen.  


 


 


 


 


 


 


Es soll eine Zuständigkeitsregelung für den Ober-
bürgermeister für Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
im Sinne des § 104 KVG LSA aufgenommen wer-
den.  


amtlichen Mitgliedern der Vertretung, sonstigen 
Mitgliedern von Ausschüssen, von Ortschaftsräten, 
mit dem Ortsvorsteher oder mit dem Hauptverwal-
tungsbeamten, wenn es sich um Verträge aufgrund 
einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt deren Vermö-
genswert einen Betrag von 2.500 Euro nicht über-
steigt gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA,  


 


15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen (§ 105 Abs. 1 
Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen 
(§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 
30.000 Euro im Einzelfall; ferner über- und außer-
planmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der Jahres-
abschlussbuchungen (innerbetriebliche Leistungs-
verrechnungen und weitere zahlungsunwirksame 
Buchungen),  
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Investitionsfördermaßnahmen – unabhängig einer 
Wertgrenze -, für die im Haushaltplan eines Vorjah-
res Planansätze oder Verpflichtungsermächtigun-
gen vorgesehen waren, 


 


16. Änderungen des Sanierungswirtschaftsplanes, 
des Maßnahmeplanes "städtebaulicher Denkmal-
schutz" und der Maßnahmepläne Stadtumbau Ost 
"Altstadt" dahingehend, dass die geplanten Einzel-
maßnahmen lediglich innerhalb der Wirtschaftsplä-
ne verschoben bzw. ausgetauscht werden und die 
jeweiligen Haushaltsansätze der Wirtschaftspläne 
der Einzelpläne laut Haushaltsplan nicht überschrit-
ten werden,  


17. Abweichungen von Vorgaben der gültigen Ge-
staltungssatzungen, wenn diese begründete Aus-
nahmefälle darstellen und soweit sie in den einzel-
nen Paragraphen und deren Begründungen in den 
Satzungen vorgesehen sind,  


 


 


18. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen 
gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplänen (§ 31 BauGB) sowie geringfügige Ab-
weichungen von sonstigem Ortsrecht gemäß 
BauGB und BauO LSA,  


 


 


19. die Annahme oder Vermittlung von geringfügi-
gen Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen gemäß § 99 Abs. 6 Satz 4 KVG LSA bis zu 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bei Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
handelt es sich um gebundene Entscheidungen, bei 
denen kein politischer Ermessenspeilraum besteht. 
Aus diesem Grunde sollte die Entscheidung hierzu 
in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters fallen.  


 


 


 


 


 


 
 


 


16. Änderungen des Sanierungswirtschaftsplanes, 
des Maßnahmeplanes "städtebaulicher Denkmal-
schutz" und der Maßnahmepläne Stadtumbau Ost 
"Altstadt" dahingehend, dass die geplanten Einzel-
maßnahmen lediglich innerhalb der Wirtschaftsplä-
ne verschoben bzw. ausgetauscht werden und die 
jeweiligen Haushaltsansätze der Wirtschaftspläne 
der Einzelpläne laut Haushaltsplan nicht überschrit-
ten werden,  


17. Abweichungen von Vorgaben der gültigen Ge-
staltungssatzungen, wenn diese begründete Aus-
nahmefälle darstellen und soweit sie in den einzel-
nen Paragraphen und deren Begründungen in den 
Satzungen vorgesehen sind,  


 


 


18. geringfügige Ausnahmen und Befreiungen von 
Festlegungen gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- 
und Erschließungsplänen sowie Abweichungen von 
sonstigem Ortsrecht gemäß BauGB und BauO 
LSA,  


 


 


19. die Annahme oder Vermittlung von geringfügi-
gen Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen gemäß § 99 Abs. 6 Satz 4 KVG LSA bis zu 
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einem Betrag in Höhe von 1.000 Euro,  


20. die Beantragung und Weitergabe von Förder-
mitteln aus dem Programm „Stadtumbau Ost Rück-
bau“,  


21. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, 
die Amtsleiter, die Rechnungsprüfer und Ratsbüro-
leiter, sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben 
sind, im Einvernehmen mit dem Stadtrat; es gilt 
§ 139 Abs. 5 KVG LSA,  


22. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 1,  


23. Umsetzung, Versetzung und Abordnung sowie 
die Versetzung in den Ruhestand für alle Beamten,  


24. Ernennung und Entlassung des Stadtwehrlei-
ters, der Ortswehrleiter und deren Stellvertreter 
sowie aller anderen Ehrenbeamten, soweit gesetz-
liche Regelungen dem nicht entgegenstehen,  


25. Einstellung, Entlassung und die nicht nur vo-
rübergehende Übertragung einer anders bewerte-
ten Tätigkeit betreffend die Dezernenten, Amtslei-
ter, Rechnungsprüfer und Ratsbüroleiter im Einver-
nehmen mit dem Stadtrat,  


26. alle weiteren Beschäftigten der Verwaltung, es 
gilt § 7 Abs. 2 Nr. 21, 


 


 


27. Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städ-
tischen Grünflächen und Spielplätzen bis zu einer 
Wertgrenze von 25.000 EUR.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städti-


schen Grünflächen und Spielplätzen handelt es sich in 


der Regel um Geschäfte der laufenden Verwaltung. Aus 


diesem Grunde wird in § 7 Abs. 2 hierfür bis zu einer 


Wertgrenze von 25.000 EUR eine Zuständigkeitsrege-


lung für den Oberbürgermeister aufgenommen. Pflege- 


und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflä-


chen verbleibt in der Zuständigkeit des BSU.  


einem Betrag in Höhe von 1.000 Euro,  


20. die Beantragung und Weitergabe von Förder-
mitteln aus dem Programm „Stadtumbau Ost Rück-
bau“,  


21. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, 
die Amtsleiter, die Rechnungsprüfer und Ratsbüro-
leiter, sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben 
sind, im Einvernehmen mit dem Stadtrat; es gilt 
§ 139 Abs. 5 KVG LSA,  


22. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 1,  


23. Umsetzung, Versetzung und Abordnung sowie 
die Versetzung in den Ruhestand für alle Beamten,  


24. Ernennung und Entlassung des Stadtwehrlei-
ters, der Ortswehrleiter und deren Stellvertreter 
sowie aller anderen Ehrenbeamten, soweit gesetz-
liche Regelungen dem nicht entgegenstehen,  


25. Einstellung, Entlassung und die nicht nur vo-
rübergehende Übertragung einer anders bewerte-
ten Tätigkeit betreffend die Dezernenten, Amtslei-
ter, Rechnungsprüfer und Ratsbüroleiter im Einver-
nehmen mit dem Stadtrat,  


26. alle weiteren Beschäftigten der Verwaltung, es 
gilt § 7 Abs. 2 Nr. 21. 
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(3) Dem Oberbürgermeister obliegt die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Verwaltung. 


 (3) Dem Oberbürgermeister obliegt die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Verwaltung. 


 


§ 8 


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters 


  


§ 8 


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters 


   
1Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) wählt einen 
Beschäftigten der Stadtverwaltung als 1. Vertreter 
des Oberbürgermeisters für den Verhinderungsfall. 
2Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) kann einen 
weiteren Beschäftigten der Stadtverwaltung als 2. 
Vertreter des Oberbürgermeisters für den Fall der 
Verhinderung sowohl des Oberbürgermeisters als 
auch des 1. Vertreters des Oberbürgermeisters 
wählen. 3Das Vorschlagsrecht dafür hat der Ober-
bürgermeister. 


 1Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) wählt einen 
Beschäftigten der Stadtverwaltung als 1. Vertreter 
des Oberbürgermeisters für den Verhinderungsfall. 
2Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) kann einen 
weiteren Beschäftigten der Stadtverwaltung als 2. 
Vertreter des Oberbürgermeisters für den Fall der 
Verhinderung sowohl des Oberbürgermeisters als 
auch des 1. Vertreters des Oberbürgermeisters 
wählen. 3Das Vorschlagsrecht dafür hat der Ober-
bürgermeister. 


   


   


§ 9  


Gleichstellungsbeauftragte 


 § 9  


Gleichstellungsbeauftragte 


  


 


(1) Der Stadtrat bestellt im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister eine Gleichstellungsbeauftragte. 


  


(1) Der Stadtrat bestellt im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister eine Gleichstellungsbeauftragte. 


  


(2) 1Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 
ist widerruflich. 2Über die Abberufung entscheidet 
der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbür-
germeister. 3Einer Abberufung bedarf es nicht bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 


 (2) 1Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 
ist widerruflich. 2Über die Abberufung entscheidet 
der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbür-
germeister. 3Einer Abberufung bedarf es nicht bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 
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(3) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den 
Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse teil-
nehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 
2Ihr ist in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches 
auf Verlangen das Wort zu erteilen. 


 (3) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den 
Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse teil-
nehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 
2Ihr ist in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches 
auf Verlangen das Wort zu erteilen. 


  


   


IV. ABSCHNITT 


UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER 


EINWOHNER 


 IV. ABSCHNITT 


UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER 


EINWOHNER 


   


§ 10 


Einwohnerversammlung 


 § 10 


Einwohnerversammlung 


   


(1) 1Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten 
der Stadt Köthen (Anhalt) können die Einwohner 
auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet 
werden. 2Der Oberbürgermeister beruft die Ein-
wohnerversammlungen ein. 3Er setzt die Ge-
sprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veran-
staltung fest. 4Die Einladung ist gemäß § 14 Abs. 2 
bekanntzumachen und soll in der Regel 14 Tage 
vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. 5Die Einla-
dungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf 
drei Tage verkürzt werden. 


 (1) 1Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten 
der Stadt Köthen (Anhalt) können die Einwohner 
auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet 
werden. 2Der Oberbürgermeister beruft die Ein-
wohnerversammlungen ein. 3Er setzt die Ge-
sprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veran-
staltung fest. 4Die Einladung ist gemäß § 14 Abs. 2 
bekanntzumachen und soll in der Regel 14 Tage 
vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. 5Die Einla-
dungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf 
drei Tage verkürzt werden. 


  


(2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile 
des Stadtgebietes beschränkt werden. 


 (2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile 
des Stadtgebietes beschränkt werden. 


  


(3) Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat 
in seiner nächsten Sitzung über den Ablauf der 
Einwohnerversammlung und die wesentlichen Er-
gebnisse. 


 (3) Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat 
in seiner nächsten Sitzung über den Ablauf der 
Einwohnerversammlung und die wesentlichen Er-
gebnisse. 


  


   


§ 11  § 11   
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Einwohnerfragestunde Einwohnerfragestunde 


     


(1) Der Stadtrat sowie seine Ausschüsse führen im 
Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine 
Einwohnerfragestunde durch. 


 (1) Der Stadtrat sowie seine Ausschüsse führen im 
Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine 
Einwohnerfragestunde durch. 


  


(2) 1Die Einwohnerfragestunde erfolgt in der Regel 
zum Beginn der Sitzung. 2Abweichungen hiervon 
kann der Vorsitzende des Stadtrates in der Einla-
dung zur Sitzung festlegen. 


 (2) 1Die Einwohnerfragestunde erfolgt in der Regel 
zum Beginn der Sitzung. 2Abweichungen hiervon 
kann der Vorsitzende des Stadtrates in der Einla-
dung zur Sitzung festlegen. 


  


(3) 1Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Be-
ginn und das Ende der Fragestunde fest. 2Findet 
sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner 
ein, kann sie geschlossen werden. 3Die Fragestun-
de soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein. 


 (3) 1Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Be-
ginn und das Ende der Fragestunde fest. 2Findet 
sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner 
ein, kann sie geschlossen werden. 3Die Fragestun-
de soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein. 


  


(4) 1Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Na-
mens und seiner Anschrift berechtigt, grundsätzlich 
eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den 
Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. 
2Zugelassen sind Fragen von allgemeinem Interes-
se, die in die Zuständigkeit der Stadt Köthen (An-
halt) fallen, insbesondere Fragen, die die Tages-
ordnung betreffen. 3Die Fragezeit beträgt in der 
Regel drei Minuten. 4Persönliche Angelegenheiten 
einzelner Personen können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein. 5Über Ausnahmen ent-
scheidet der Vorsitzende des Stadtrates. 


 (4) 1Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Na-
mens und seiner Anschrift berechtigt, grundsätzlich 
eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den 
Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. 
2Zugelassen sind Fragen von allgemeinem Interes-
se, die in die Zuständigkeit der Stadt Köthen (An-
halt) fallen, insbesondere Fragen, die die Tages-
ordnung betreffen. 3Die Fragezeit beträgt in der 
Regel drei Minuten. 4Persönliche Angelegenheiten 
einzelner Personen können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein. 5Über Ausnahmen ent-
scheidet der Vorsitzende des Stadtrates. 


  


(5) 1Fragen, die die Tagesordnung betreffen, sollen 
bei der Behandlung des Tagesordnungspunktes 
beantwortet werden. 2Die Beantwortung der Fragen 
erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbür-
germeister oder den Vorsitzenden des Stadtrates. 
3Eine Aussprache findet nicht statt. 4Ist die Beant-
wortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, 
erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 


 (5) 1Fragen, die die Tagesordnung betreffen, sollen 
bei der Behandlung des Tagesordnungspunktes 
beantwortet werden. 2Die Beantwortung der Fragen 
erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbür-
germeister oder den Vorsitzenden des Stadtrates. 
3Eine Aussprache findet nicht statt. 4Ist die Beant-
wortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, 
erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 
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innerhalb von vier Wochen erteilt werden soll. 
5Schriftliche Antworten sind dem Protokoll der auf 
die Beantwortung folgenden nächsten ordentlichen 
Stadtratssitzung beizufügen. 


innerhalb von vier Wochen erteilt werden soll. 
5Schriftliche Antworten sind dem Protokoll der auf 
die Beantwortung folgenden nächsten ordentlichen 
Stadtratssitzung beizufügen. 


(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Aus-
schüssen finden die Regelungen der Absätze 2 bis 
5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des 
Vorsitzenden des Stadtrates tritt der Vorsitzende 
des Ausschusses. 


 (6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Aus-
schüssen finden die Regelungen der Absätze 2 bis 
5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des 
Vorsitzenden des Stadtrates tritt der Vorsitzende 
des Ausschusses. 


  


(7) 1In den Ortschaftsräten und ihren beschließen-
den Ausschüssen ist jeder Einwohner nach Angabe 
seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, 
grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, 
die sich auf den Gegenstand der ersten Frage be-
ziehen, zu stellen. 2Zugelassen sind vorrangig Fra-
gen, die die Tagesordnung betreffen und Fragen 
von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit 
der Stadt Köthen (Anhalt) fallen. 3Die Redezeit be-
trägt in der Regel drei Minuten. 4Persönliche Ange-
legenheiten einzelner Personen können nicht Ge-
genstand der Einwohnerfragestunde sein. 5Die Ab-
sätze 2, 3 und 5 finden entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vorsitzen-
den des Stadtrates der Ortsbürgermeister tritt. 


 (7) 1In den Ortschaftsräten und ihren beschließen-
den Ausschüssen ist jeder Einwohner nach Angabe 
seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, 
grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, 
die sich auf den Gegenstand der ersten Frage be-
ziehen, zu stellen. 2Zugelassen sind vorrangig Fra-
gen, die die Tagesordnung betreffen und Fragen 
von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit 
der Stadt Köthen (Anhalt) fallen. 3Die Redezeit be-
trägt in der Regel drei Minuten. 4Persönliche Ange-
legenheiten einzelner Personen können nicht Ge-
genstand der Einwohnerfragestunde sein. 5Die Ab-
sätze 2, 3 und 5 finden entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vorsitzen-
den des Stadtrates der Ortsbürgermeister tritt. 


  


     


§ 12 


Bürgerbefragung 


 § 12 


Bürgerbefragung 


   
1Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA 
erfolgt ausschließlich in wichtigen Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungskreises der Stadt Köthen 
(Anhalt). 2Sie kann nur auf der Grundlage eines 
Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, in dem 
die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage 


 1Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA 
erfolgt ausschließlich in wichtigen Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungskreises der Stadt Köthen 
(Anhalt). 2Sie kann nur auf der Grundlage eines 
Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, in dem 
die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage 
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formuliert ist und insbesondere festgelegt wird, ob 
die Befragung als elektronische Abstimmung im 
Internet oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in 
welchem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird 
und in welcher Form das Abstimmungsergebnis 
bekanntzugeben ist. 


formuliert ist und insbesondere festgelegt wird, ob 
die Befragung als elektronische Abstimmung im 
Internet oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in 
welchem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird 
und in welcher Form das Abstimmungsergebnis 
bekanntzugeben ist. 


   


V. ABSCHNITT 


EHRENBÜRGER UND EHRENBEZEICHNUNG 


 V. ABSCHNITT 


EHRENBÜRGER UND EHRENBEZEICHNUNG 


  


     


§ 13 


Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung 


 § 13 


Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung 


  


     


Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbür-
gerrechts oder der Ehrenbezeichnung bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates. 


 Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbür-
gerrechts oder der Ehrenbezeichnung bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates. 


  


 


 


  


 


VI. ABSCHNITT 


ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 


  


VI. ABSCHNITT 


ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 


   


§ 14 


Öffentliche Bekanntmachungen 


 § 14 


Öffentliche Bekanntmachungen 


   


(1) 1Satzungen, Verordnungen, Bekanntmachungen 
und Beschlüsse werden im Amtsblatt der Stadt 
Köthen (Anhalt) öffentlich bekannt gemacht. 2Es 
erscheint in der Regel monatlich. 
3Bekanntmachungen und Beschlüsse, für die aus 
zeitlichen Gründen eine Bekanntmachung im 
nächsten Amtsblatt nicht ausreichend ist, werden in 


 (1) 1Satzungen, Verordnungen, Bekanntmachungen 
und Beschlüsse werden im Amtsblatt der Stadt 
Köthen (Anhalt) öffentlich bekannt gemacht. 2Es 
erscheint in der Regel monatlich. 
3Bekanntmachungen und Beschlüsse, für die aus 
zeitlichen Gründen eine Bekanntmachung im 
nächsten Amtsblatt nicht ausreichend ist, werden in 
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der Mitteldeutschen Zeitung im Anzeigeteil der Lo-
kalausgabe Köthen veröffentlicht. 4Auf diese Be-
kanntmachung wird im darauf folgenden Amtsblatt 
hingewiesen. 5Die Bekanntmachung ist mit Ablauf 
des Erscheinungstages bewirkt, an dem im Falle 
des Satz 1 das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) 
bzw. im Falle der Sätze 3 und 4 die Mitteldeutsche 
Zeitung den bekanntzumachenden Text enthält. 


der Mitteldeutschen Zeitung im Anzeigeteil der Lo-
kalausgabe Köthen veröffentlicht. 4Auf diese Be-
kanntmachung wird im darauf folgenden Amtsblatt 
hingewiesen. 5Die Bekanntmachung ist mit Ablauf 
des Erscheinungstages bewirkt, an dem im Falle 
des Satz 1 das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) 
bzw. im Falle der Sätze 3 und 4 die Mitteldeutsche 
Zeitung den bekanntzumachenden Text enthält. 


(2) 1Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des 
Stadtrates und seiner Ausschüsse werden spätes-
tens sechs Tage vor der Sitzung auf der Internetsei-
te der Stadt Köthen (Anhalt) unter www.koethen-
anhalt.de öffentlich bekannt gemacht. 2Ergänzend 
ist der Bekanntmachungstext durch Aushang im 
Schaukasten des Rathauses mindestens drei Tage 
vor der Sitzung zu veröffentlichen. 3Soweit die Be-
kanntmachung nach Satz 1 wegen technischer 
Probleme nicht möglich ist, hat sie drei Tage vor 
der Sitzung in der Mitteldeutschen Zeitung, Lokal-
ausgabe Köthen, zu erfolgen. 4In den Fällen der 
Ladung des Stadtrates nach § 53 Abs. 4 Satz 5 
KVG LSA erfolgt die Bekanntmachung soweit mög-
lich unverzüglich nach der Ladung entsprechend 
den Sätzen 1 und 2. 


 (2) 1Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des 
Stadtrates und seiner Ausschüsse werden spätes-
tens sechs Tage vor der Sitzung auf der Internetsei-
te der Stadt Köthen (Anhalt) unter www.koethen-
anhalt.de öffentlich bekannt gemacht. 2Ergänzend 
ist der Bekanntmachungstext durch Aushang im 
Schaukasten des Rathauses mindestens drei Tage 
vor der Sitzung zu veröffentlichen. 3Soweit die Be-
kanntmachung nach Satz 1 wegen technischer 
Probleme nicht möglich ist, hat sie drei Tage vor 
der Sitzung in der Mitteldeutschen Zeitung, Lokal-
ausgabe Köthen, zu erfolgen. 4In den Fällen der 
Ladung des Stadtrates nach § 53 Abs. 4 Satz 5 
KVG LSA erfolgt die Bekanntmachung soweit mög-
lich unverzüglich nach der Ladung entsprechend 
den Sätzen 1 und 2. 


(3) Zeit, Ort und die Tagesordnung des Ortschafts-
rates Merzien werden drei Tage vor der Sitzung in 
den Schaukästen  


1. im Ortsteil Merzien, An der Bushaltestelle ge-
genüber der Straße der DSF 33,  


2. im Ortsteil Hohsdorf, Straße des 7. Oktober 16,  


3. im Ortsteil Zehringen, Straße der Freundschaft 
11,  


 (3) Zeit, Ort und die Tagesordnung des Ortschafts-
rates Merzien werden drei Tage vor der Sitzung in 
den Schaukästen  


1. im Ortsteil Merzien, An der Bushaltestelle ge-
genüber der Straße der DSF 33,  


2. im Ortsteil Hohsdorf, Straße des 7. Oktober 16,  


3. im Ortsteil Zehringen, Straße der Freundschaft 
11,  
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öffentlich bekannt gemacht. öffentlich bekannt gemacht. 


(4) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzung Arensdorf werden drei Tage vor der 
Sitzung in den Schaukästen  


1. im Ortsteil Arensdorf, Gahrendorfer Weg 11,  


2. im Ortsteil Arensdorf, Pappelplatz 2, am Feuer-
wehrgerätehaus,  


3. im Ortsteil Gahrendorf, Arensdorfer Weg 6, am 
Pumpenhaus,  


öffentlich bekannt gemacht. 


 (4) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzung Arensdorf werden drei Tage vor der 
Sitzung in den Schaukästen  


1. im Ortsteil Arensdorf, Gahrendorfer Weg 11,  


2. im Ortsteil Arensdorf, Pappelplatz 2, am Feuer-
wehrgerätehaus,  


3. im Ortsteil Gahrendorf, Arensdorfer Weg 6, am 
Pumpenhaus,  


öffentlich bekannt gemacht. 


(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Baasdorf werden drei Tage vor der Sit-
zung in dem Schaukasten Köthener Str. 23, Ver-
kaufsstelle, öffentlich bekannt gemacht. 


 (5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Baasdorf werden drei Tage vor der Sit-
zung in dem Schaukasten Köthener Str. 23, Ver-
kaufsstelle, öffentlich bekannt gemacht. 


(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Dohndorf werden drei Tage vor der Sit-
zung in dem Schaukasten Dorfstraße 9, vor dem 
Gemeindebüro, öffentlich bekannt gemacht. 


 (6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Dohndorf werden drei Tage vor der Sit-
zung in dem Schaukasten Dorfstraße 9, vor dem 
Gemeindebüro, öffentlich bekannt gemacht. 


(7) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzungen Löbnitz an der Linde werden drei Ta-
ge vor der Sitzung in dem Schaukasten Dorfplatz 2 
öffentlich bekannt gemacht. 


 (7) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzungen Löbnitz an der Linde werden drei Ta-
ge vor der Sitzung in dem Schaukasten Dorfplatz 2 
öffentlich bekannt gemacht. 


(8) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
sitzungen Wülknitz werden drei Tage vor der Sit-
zung in den Schaukästen  


1. im Ortsteil Großwülknitz, am Grundstück Kasta-
nienplatz 1,  


2. im Ortsteil Kleinwülknitz, Hauptstraße, gegen-
über dem Grundstück Nr. 19,  


 (8) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
sitzungen Wülknitz werden drei Tage vor der Sit-
zung in den Schaukästen  


1. im Ortsteil Großwülknitz, am Grundstück Kasta-
nienplatz 1,  


2. im Ortsteil Kleinwülknitz, Hauptstraße, gegen-
über dem Grundstück Nr. 19,  







Anlage 2 


Seite 29 von 30 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


öffentlich bekannt gemacht. öffentlich bekannt gemacht. 


(9) Bekanntmachungen nach § 10 Abs. 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes (öffentliche Zustel-
lung) und Bekanntmachungen im Wege der Amts-
hilfe werden durch Aushang an der amtlichen Be-
kanntmachungstafel im Eingangsbereich des 
Haupteinganges des Rathauses der Stadt Köthen 
(Anhalt), Marktstraße 1-3, öffentlich bekannt ge-
macht, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. 


 (9) Bekanntmachungen nach § 10 Abs. 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes (öffentliche Zustel-
lung) und Bekanntmachungen im Wege der Amts-
hilfe werden durch Aushang an der amtlichen Be-
kanntmachungstafel im Eingangsbereich des 
Haupteinganges des Rathauses der Stadt Köthen 
(Anhalt), Marktstraße 1-3, öffentlich bekannt ge-
macht, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. 


(10) 1Das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) wird 
den Haushalten der Stadt Köthen (Anhalt) kosten-
los zur Verfügung gestellt. 2Hierüber hinaus hat 
jede Person das Recht, Satzungen einschließlich 
aller Anlagen und Pläne innerhalb der öffentlichen 
Sprechzeiten der Stadtverwaltung Köthen einzuse-
hen und sich gegen Erstattung der dadurch entste-
henden Kosten Abschriften fertigen zu lassen. 


 (10) 1Das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) wird 
den Haushalten der Stadt Köthen (Anhalt) kosten-
los zur Verfügung gestellt. 2Hierüber hinaus hat 
jede Person das Recht, Satzungen einschließlich 
aller Anlagen und Pläne innerhalb der öffentlichen 
Sprechzeiten der Stadtverwaltung Köthen einzuse-
hen und sich gegen Erstattung der dadurch entste-
henden Kosten Abschriften fertigen zu lassen. 


(11) 1Ist das Amtsblatt für die Veröffentlichung von 
Plänen, Karten oder Zeichnungen sowie Begrün-
dungen oder Erläuterungsberichte, die Bestandteile 
von Satzungen sind, nicht geeignet, so erfolgt die 
öffentliche Bekanntmachung dieser Teile dadurch, 
dass sie während der öffentlichen Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt werden und in 
der Bekanntmachung des textlichen Teils der Sat-
zung auf die Dauer und den Ort der Auslegung hin-
gewiesen wird. 2Satz 1 findet sinngemäß Anwen-
dung auf entsprechende Bestandteile sonstiger 
Bekanntmachungen, sofern gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. 


 (11) 1Ist das Amtsblatt für die Veröffentlichung von 
Plänen, Karten oder Zeichnungen sowie Begrün-
dungen oder Erläuterungsberichte, die Bestandteile 
von Satzungen sind, nicht geeignet, so erfolgt die 
öffentliche Bekanntmachung dieser Teile dadurch, 
dass sie während der öffentlichen Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt werden und in 
der Bekanntmachung des textlichen Teils der Sat-
zung auf die Dauer und den Ort der Auslegung hin-
gewiesen wird. 2Satz 1 findet sinngemäß Anwen-
dung auf entsprechende Bestandteile sonstiger 
Bekanntmachungen, sofern gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. 


   


VII. ABSCHNITT  VII. ABSCHNITT 
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SCHLUSSVORSCHRIFTEN SCHLUSSVORSCHRIFTEN 


   


§ 15 


Sprachliche Gleichstellung 


 § 15 


Sprachliche Gleichstellung 


   


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 
Sat-zung gelten jeweils in männlicher und weibli-
cher Form. Dies gilt nicht für die Funktionsbe-
zeichnung Gleichstellungsbeauftragte. 


 Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 
Sat-zung gelten jeweils in männlicher und weibli-
cher Form. Dies gilt nicht für die Funktionsbe-
zeichnung Gleichstellungsbeauftragte. 


   


§ 16 


Inkrafttreten 


 § 16 


Inkrafttreten 


    
1Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen (An-
halt) in Kraft. 2Zugleich treten die Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 10.12.2001, zuletzt ge-
ändert durch die 6. Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 20.01.2014, sowie die 
Zuständigkeitsordnung des Stadtrates der Stadt 
Köthen (Anhalt) außer Kraft. 


 1Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen (An-
halt) in Kraft. 2Zugleich treten die Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 10.12.2001, zuletzt ge-
ändert durch die 6. Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 20.01.2014, sowie die 
Zuständigkeitsordnung des Stadtrates der Stadt 
Köthen (Anhalt) außer Kraft. 
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